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DABEI? 
 

TAG DER ARCHITEKTUR  
UND INGENIEURBAUKUNST 
27.-28. Juni 2026 in Schleswig-Holstein 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kammermitglieder, 
 
wir laden wir Sie sehr herzlich zur Teilnahme am Tag der Architektur und 
Ingenieurbaukunst 2026 ein. Auch in diesem Jahr wird es zwei Möglichkeiten geben, um 
beim Aktionswochenende dabei zu sein. Zum einen können Sie Projekte einreichen und von 
Ihnen geplante Objekte vorstellen, zum anderen können Sie Ihr Büro im Stil eines „Tages der 
Offenen Tür“ präsentieren  

 
Teilnahmevoraussetzungen 
 
▪ Ihre Bereitschaft, mindestens eine Führung durch Ihr Objekt anzubieten und/ oder Ihr 

Büro im Stil eines „Tages der Offenen Tür“ zu öffnen, 
▪ das Einverständnis Ihrer Bauherrin/ Ihres Bauherrn, das Objekt für die Öffentlichkeit zu 

öffnen und Bilder/ Fotos, Pläne etc. für eine Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, 
▪ das eingereichte Objekt befindet sich in Schleswig-Holstein, und die Fertigstellung des 

Objektes liegt nicht weiter als max. zwei Jahre zurück. 
 
Bei den Projekten kann es sich um einen Neu- oder Erweiterungsbau, einen Umbau oder 
eine Sanierung handeln. Die Federführung bei der Vorstellung der Objekte übernehmen je 
nach Bauaufgabe Architektinnen/Architekten, Beratende Ingenieurinnen/Ingenieure, 
Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchitekten, Innenarchitektinnen/Innenarchitekten 
oder Stadtplaner/innen; die Fachplaner/innen sind möglichst einzubinden. Die 
Ingenieurinnen/Ingenieure können besondere Herausforderungen an die Tragwerksplanung 
oder Technische Ausrüstung auch unabhängig von der Objektplanung präsentieren.  
 
Eine unabhängige Fachjury wird die eingereichten Projekte sichten und entscheiden, welche 
Projekte aus Architektur, Innen- und Landschaftsarchitektur, Stadtplanung sowie 
Ingenieurbau präsentiert werden. Die Einreichung zur Teilnahme im Sinne eines „Tages der 
Offenen Tür“ ist natürlich nicht Gegenstand der Jurysitzung. 
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Der Vorstand der AIK hat folgende Jurymitglieder benannt 
 

▪ Architektur:  
o Robert Marlow · Präsident der Architektenkammer 

Niedersachsen 
o Prof. Dr.-Ing. Benjamin Spaeth · TH Lübeck 
o Michael Schoener · Schoener und Panzer Architekten BDA, 

Leipzig 
 

▪ Landschaftsarchitektur/ Stadtplanung:  
o Angelika Jacob · Landschaftsplanung Jacob | Fichtner 

 
▪ Bauingenieurwesen: 

o Dr.-Ing. Stefan Weihrauch · Präsident der Hamburgischen 
Ingenieurkammer-Bau 

 
Abgabeleistungen für VARIANTE A:  
Einreichung „Projektbegehung“ 
 
1. ausgefülltes Formular Einreichung Projektbegehung  
2. Die Darstellung des Projektes auf maximal 3 Seiten DIN A3 (die 

Einreichung von weniger Seiten ist natürlich möglich) sollte enthalten 
 

o Lageplan im städtebaulichen Kontext 
o Grundrisse der wesentlichen Geschosse 
o Schnitte und Ansichten 
o Auswahl von aussagestarken Außen- und Innenraumfotos 

(mindestens 4 Stück, maximal 8 Stück - Gesamtansicht, ggf. 
verschiedene Seitenansichten, Innenaufnahmen, bei Sanierungen 
Vorher-Nachher-Darstellung) 

 
Unterlagen, die über den genannten Umfang von maximal 3 Seiten DIN A3 und den 
erforderlichen Vordruck hinausgehen, können nicht gewertet werden. Bitte optimieren Sie 
Ihre Daten in eine angemessene Datengröße.  

 
Abgabeleistungen für VARIANTE B:  
Einreichung „Geöffnete Bürotüren“ 
 
1. ausgefülltes Formular Einreichung Geöffnete Bürotüren  
2. Bitte fügen Sie Ihrer Einreichung mindestens 4, maximal 8 Bilder bei, die auf der 

Landingpage www.aik-sh.de/tdai für Ihre Büropräsentation genutzt werden dürfen, und 
geben Sie bitte den Urheber an. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Büros Bildmaterial 
im Eigentum haben, welches sie weitergeben können (bspw. für den eigenen Webauftritt). 
Sollten Sie kein entsprechendes Bildmaterial haben, machen Sie gern selbst einige Fotos! 

 
Kennzeichnung der Arbeiten 
 
Das Verfahren ist nicht anonym. Die Beiträge sind mit dem/ den Entwurfsverfasser(n) und 
dem Projektnamen zu kennzeichnen. 
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Abgabevorgang und Abgabefrist 
 
Die Einreichung der Bewerbung ist ausschließlich digital möglich.  
Abgabefrist ist Mittwoch, 4. Februar 2026, 12.00 Uhr. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen ausschließlich per Download-Link an Sara 
Dreidemie unter dreidemie@aik-sh.de. Den Ausdruck der Unterlagen für die Jurysitzung 
übernehmen wir für Sie – daher die dringende Bitte, den genannten Umfang und den 
Wunsch nach angemessener Datengröße und Aufbereitung zu beachten. 
 
Die ausgewählten Projekte und die Übersicht „Geöffneter Planungsbüros“ werden ab Mai 
2026 im Rahmen der bekannten Broschüre, auf der Landingpage zum Aktionswochenende 
www.aik-sh.de/tdai und in der Bildleiste des AIK-Interauftritts präsentiert. Projekte 
vergangener Aktionswochenenden bleiben im Sinne einer Sammlung beispielhafter Projekte 
erhalten und werden nach Ablauf des Jahres in das Archiv der Landingpage (www.aik-
sh.de/tdai/archiv) verschoben.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Sara Dreidemie unter der Telefonnummer 0431 / 570 65-12 oder 
per Mail unter dreidemie@aik-sh.de gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Einreichungen und hoffen, die Arbeit planender Berufe zum Aktionswochenende mit Ihnen 
gemeinsam öffentlichkeitswirksam in den Fokus rücken zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre AIK-Geschäftsstelle  
 

mailto:dreidemie@aik-sh.de

